
 

– Orientierungsprüfung im BA Soziologie 

Gemäß § 11 (2a) der Prüfungsordnung ist am Ende des zweiten Fachsemesters 
eine sogenannte Orientierungsprüfung nachzuweisen.  
 
In diesem Sinne sind bis zum Ende des zweiten Fachsemesters mindestens 40 
ECTS Leistungspunkte der im Anhang der Prüfungsordnung explizierten stu-
dienbegleitenden Leistungsnachweisen der Bachelorprüfung gemäß § 18 zu er-
bringen.  
 
Wird die geforderte Mindestanzahl an ECTS-Leistungspunkten nicht bis spätes-
tens zum Ende des dritten Fachsemesters abgelegt, so erlischt der Prüfungsans-
pruch, es sei denn, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat die Fristüberschrei-
tung nicht zu vertreten hat. 
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